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n. Waſſerwerke .
Die einſchlagenden Beſtimmungen des Waſſergeſetzes ſelbſt ſind

Seite 205 —209 abgedruckt .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
8. Dezember 1899 zum Vollzug des Waſſergeſetzes

vom 26 . Juni 1899 .

( Geſ. ⸗ und VOBl . 1899 S. 897. )

§ 16 . ( Inhalt des Antrags auf Genehmigung . )
Wer eine Stauanlage für ein Waſſertriebwerk oder ein ſonſt
nach 88 37 oder 38 des Geſetzes der Genehmigung bedürf⸗
tiges Unternehmen zur Waſſerbenützung oder Entwäſſerung
errichten oder weſentlich ändern will , hat den Antrag auf
Genehmigung bei dem Bezirksamt einzureichen , in deſſen
Bezirk ſich das Unternehmen ganz oder zum größten Teil

befindet .
Als weſentliche Anderungen beſtehender Anlagen der

fraglichen Art ſind insbeſondere diejenigen zu betrachten ,
welche auf den Zuſtand und das Verhalten des zu benützen⸗
den Waſſerlaufs , vornehmlich in Hinſicht des Gefälls , der

Stauhöhe und des Hochwaſſerabfluſſes , ferner auf die Be⸗

nützungsart , den Verbrauch und die Beſchaffenheit des

Waſſers Einfluß haben , alſo insbeſondere :
die Zuleitung aus und die Ableitung in ein anderes als

das bisher benützte Gewäſſer , Veränderung der Stauanlage
und ihrer Zubehörden ſowie der Zu - und Ableitungskanäle ,
Anderung des Fachbaums , der Leerläufe und Abläſſe ſowie
der Konſtruktion des Triebwerks , Vergrößerung des Sam⸗

melweihers , Vermehrung oder Veränderung der Beſchaffen⸗
heit der in den Waſſerlauf gelangenden Abwäſſer .

Dem Antrag auf Genehmigung iſt , ſoweit es zur Er⸗

läuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,
beizufügen :

a) eine Beſchreibung der zu errichtenden Anlage oder der

an einer ſchon beſtehenden Anlage beabſichtigten Ver⸗

änderungen ſamt den rechneriſchen Begründungen und

Nachweiſen über die Einwirkung des Unternehmens
auf den Zuſtand und das Verhalten des Gewäſſers
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( Stauwirkung , Waſſerverbrauch und dergl . ) , ſowie zu⸗
treffendenfalls auf den Betrieb bereits vorhandener
Waſſerbenützungsanlagen ;

b) ein Lageplan , welcher die für die Errichtung der An⸗

lage in Ausſicht genommenen Grundſtücke und zutref⸗
fendenfalls die Anlage , deren Anderung beabſichtigt
iſt , den Lauf des Gewäſſers und deſſen ſeitliche Zu—
flüſſe , ſoweit ſie durch das Unternehmen berührt wer⸗
den , die benachbarten Grundſtücke und Anlagen , auf
welche das Unternehmen vorausſichtlich eine Einwirk⸗

ung ausüben kann , unter geeigneter Angabe der

Eigentümer ( Namen und Grundſtücksnummer ) darſtellt
und in welchen die beabſichtigte Anlage unterſcheidbar
( in der Regel mit einfachen roten Linien ) einzuzeichnen iſt ;

c) Längenprofile der unter b bezeichneten Gewäſſer , ſoweit
das Unternehmen auf deren Zuſtand und Verhalten
ſowie auf beſtehende Anlagen an denſelben voraus⸗
ſichtlich eine Einwirkung ausüben kann oder die Kennt⸗
nis der Gefällsverhältniſſe der Gewäſſer zur Beurteil⸗

ung des Unternehmens ſonſt erforderlich iſt , ferner
Längenprofile der Zu- und Ableitungs kanäle;

d) Querprofile im Anſchluß an die unter e genannten
Längenprofile mit Einzeichnung der für die Beurteil⸗

ung des Unternehmens wichtigen Waſſerſtände ;
e) Bauzeichnungen über die im Gewäſſer zu errichtenden

Stauanlagen und deren Zubehörden ſowie über ſonſtige
bauliche Herſtellungen , welche für die Einwirkung des

Unternehmens auf das Gewäſſer von Bedeutung ſind
oder welche nach § § 91 und 92 des Geſetzes der Ge⸗

nehmigung bedürfen , zutreffendenfalls Bauzeichnungen
über die an ſolchen Bauten beabſichtigten Verände⸗

rungen ;
) bei Waſſertriebwerken , Bauzeichnungen über das Trieb⸗

werk mit allen für die Verwendung des Waſſers
wichtigen Zubehörden , wie Leerläufen , Abläſſen und
dergl . , zutreffendenfalls über die an ſolchen Anlagen
beabſichtigten Veränderungen ;

2) wenn zugleich Bauten vorgenommen werden ſollen,

n.
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welche einer polizeilichen Genehmigung loder Anzeige ]
bedürfen , die erforderlichen Bau - und Lagepläne .

Die vorbenannten Beilagen des Genehmigungsgeſuchs
müſſen derart beſchaffen ſein , daß aus ihnen das beabſichtigte
Unternehmen in allen weſentlichen Beſtandteilen und Einzel⸗
heiten , die Art der Ausführung und des Betriebs ſowie die

vorausſichtliche Einwirkung desſelben auf die in Frage kom⸗
menden Gewäſſer , auf die Ufergrundſtücke und auf bereits

beſtehende Anlagen klar zu erkennen iſt .
§ 17 . ( Form des Antrags und der techniſchen

Materialien . ) Die Eingabe um Genehmigung nebſt ſämt⸗
lichen Beilagen iſt in drei Fertigungen einzureichen ; der

Antrag auf Genehmigung muß vom Unternehmer , die Be⸗

ſchreibung , Lagepläne , Zeichnungen uſw . müſſen vom Unter⸗

nehmer und vom Fertiger unterzeichnet und mit Datum ver⸗

ſehen ſein . Die Pläne und ſonſtigen Zeichnungen ſind durch
gehörig dazu befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material
und in einem zur Beurteilung der obwaltenden Verhältniſſe
geeigneten Maßſtabe zu fertigen .

In der Regel iſt für den Lageplan ( § 16 b) und für
die Längen in der Gefällvermeſſung (§S 16 c) der Maßſtab
von 1 : 1000 , für die Höhen in der Gefällvermeſſung ( 8 16 0)
und für die Querprofile ( 8 16 d) der Maßſtab von 1 : 100 ,
für die Bauzeichnung der Stauanlage und des Triebwerks

( 8 16 e und 5) der Maßſtab von 1 : 100 oder 50 der natür⸗

lichen Größe zu wählen . Der gewählte Maßſtab iſt jeweils
auf dem Plan u. ſ. f. anzugeben ; auch ſind alle wichtigeren Ab⸗

meſſungen noch beſonders an der betr . Stelle einzuſchreiben
( zu kotieren ) .

Mindeſtens zwei Fertigungen der Pläne und ſonſtigen
Zeichnungen ſind behufs Vereinigung mit den Akten in Akten⸗

format vorzulegen .
Das Bezirksamt hat , nötigen Falls im Benehmen mit

der techniſchen Behörde , zu prüfen , ob gegen die Vorlage
formell etwas zu erinnern iſt , und zutreffenden Falls den Unter⸗

nehmer zur Verbeſſerung der formellen Mängel zu veranlaſſen .
§ 58 . ( Genehmigung zu Bauten und ſonſtigen

Veranſtaltungen . ) Dem Geſuche um Genehmigung zu
Schluſſer⸗Franz , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 19
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Bauten und ſonſtigen Veranſtaltungen nach 8 91 des Geſetzes

ſowie der nach 8 91 Abſ . 2 des Geſetzes hierwegen zu er⸗

ſtattenden Anzeige ſind eine Beſchreibung des Unternehmens
und die zu deſſen Erläuterung erforderlichen Pläne , Zeich⸗

nungen , Gefällvermeſſungen u. ſ. f. beizugeben , wobei die

88 16 und 17 dieſer Verordnung entſprechend maßgebend ſind .
Eine öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens ſoll

dann ſtattfinden , wenn nach Lage der Verhältniſſe anzu⸗

nehmen iſt , daß das Unternehmen auf eine größere Zahl von

Beteiligten erhebliche Einwirkungen ausüben kann ; alsdann

ſind die 88 19 bis 21 dieſer Verordnung entſprechend anzu⸗

wenden .
Im übrigen ſoll der Gemeindebehörde und den in 8 22

dieſer Verordnung bezeichneten Stellen von dem Vorhaben
Nachricht gegeben , auch können geeigneten Falls beſonders
Beteiligte noch ausdrücklich auf dasſelbe aufmerkſam gemacht
werden .

Vor der Entſchließung ſoll die techniſche Behörde gehört
werden .

Iſt nur eine Anzeige nach 8 91 Abſ . 2 des Geſetzes zu

erſtatten , ſo iſt mit tunlichſter Beſchleunigung zu prüfen , ob

Anlaß zur Unterſagung des Vorhabens oder zur Auflegung
von Bedingungen gegeben ſei , und zutreffenden Falls dem

Beteiligten hievon kunlichſt binnen 14 Tagen nach Erſtattung
der Anzeige Eröffnung zu machen . Wenn keine Anſtände

beſtehen , ſo erfolgt hierüber Vermerk zu den Akten der Be⸗

hörde ohne weitere Eröffnung an den Beteiligten .
Hinſichtlich der Entſchließung auf die Genehmigung oder

Anzeige ſind die 88 25 , 26 und 27 dieſer Verordnung ent⸗

ſprechend anzuwenden .
Wenn die in 8 91 des Geſetzes angeführten Bauten und

Veranſtaltungen als Zubehörden eines Unternehmens aus⸗

geführt werden , welches nach 88 37 Ziff . 1 3 und 38 Abſ . 1

und 2 genehmigungspflichtig iſt , ſo iſt das Verfahren zur Ge⸗

nehmigung der Bauten und Veranſtaltungen mit dem Ver⸗

fahren zur Genehmigung des ganzen Unternehmens zu ver⸗

binden und es ſind die für letztere zuſtändigen Behörden auch

zur Genehmigung der erſtgenannten Anlagen zuſtändig .

Not

ſche
n.
han
d.
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59 . ( Begrenzung des Hochwaſſerg ebiets . )
Vor Erlaſſung einer Entſchließung nach § 91 Abſ . 2 des Ge⸗
ſetzes iſt die techniſche Behörde zu hören , welche , falls es ſich
um eine im Staatsflußbauverband befindliche Gewäſſerſtrecke
handelt , der Oberdirektion des Waſſer⸗ und Straßenbaues
Vorlage macht .

Die ergangene Entſchließung iſt der Gemeindebehörde,
der techniſchen Behörde und dem Miniſterium des Innern
mitzuteilen , ſowie im amtlichen Verkündigungsblatt bekannt
zu machen .

0. Anlagen , die der Fiſchzucht ſchädlich
werden können .

1. Badiſches Geſetz vom 3. März 1870 , die Aus⸗
übung und den Schutz der Fiſcherei betr .

( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 225) , in der durch Geſetz vom 26. April 1886
( Geſ⸗ u. VO Bl. S. 189 ) bewirkten Faſſung .

Art . 4. Es iſt verboten , in Fiſchwaſſer Stoffe von ſolcher
Beſchaffenheit und in ſolchen Mengen einzuwerfen , einzuleiten
oder einfließen zu laſſen , daß dadurch die Fiſche beſchädigt
werden können . e

Bei überwiegendem Intereſſe der Landwirtſchaft oder
der Induſtrie kann das Einwerfen oder Einleiten ſolcher Stoffe
in Fiſchwaſſer unter Anordnung der geeigneten Maßregeln ,
welche den möglichen Schaden für Fiſche auf das tunlich kleine
Maß beſchränken , von der Verwaltungsbehörde geſtattet
werden .

Wenn bereits beſtehende Ableitungen aus landwirt⸗
ſchaftlichen oder gewerblichen Anlagen ſich in erheblichem
Maße für die Fiſche ſchädlich zeigen , ſo kann dem Inhaber
der Anlage im Verwaltungswege die Auflage gemacht werden ,
ſolche Vorkehrungen zu treffen , welche geeignet ſind , den
Schaden zu heben , oder doch tunlichſt zu verringern , und zwar :

a) auf ſeine eigenen Koſten , wenn der Schaden lediglich
Folge ſeines Geſchäftsbetriebs iſt und der nötige Auf⸗
wand nicht außer billigem Verhältniſſe zur Einträg⸗
lichkeit des landwirtſchaftlichen oder gewerblichen Un⸗
ternehmens ſteht ;

19 *
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